
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Änderungs-/Erweiterungsantrag	zum	Beschlussvorschlag	des	HFS	bzw.	des	
Änderungsantrages	der	CDU	Fraktion	zu	TOP	7	
	
Sehr	geehrter	Herr	Vorsitzender,	
	
wir	unterstützen	grundsätzlich	die	gemeinsamen	Entwürfe	aller	Fraktionen	zur	
Geschäftsordnung	der	Gemeindevertretung	und	der	Geschäftsordnung	der	Ortsbeiräte.	Die	
CDU	Fraktion	hat	in	der	Sitzung	des	HFS	am	03.11.2016	einen	Änderungsantrag	bezüglich	der	
Anpassung	des	§28	eingebracht.	Auch	wir	möchten,	dass	die	Niederschriften	ungekürzt	
veröffentlich	werden,	wollen	uns	aber	nicht	die	Möglichkeit	nehmen,	die	Niederschriften	
auch	im	Internet	mit	gleichzeitiger	Hinweisveröffentlichung	bekannt	zu	geben.		
Wenn	wir	unser	Mitteilungsblatt	in	Zukunft	attraktiver	gestalten	möchten,	sollten	wir	mit	
dem	Seitenkontingent	sparsam	umgehen.	
	
Beschlussvorschlag:	
	
Die	Gemeindevertretung	möge	beschließen:	
	
§ 28 Abs. 5 der Geschäftsordnung der Ortsbeiräte wird wie folgt neu gefasst: 
Zur Information der Bevölkerung wird die komplette Niederschrift, soweit sie sich nicht auf 
Verhandlungsgegenstände bezieht, die in nichtöffentlicher Sitzung erörtert wurden, im 
amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde Fronhausen veröffentlicht. Alternativ kann die 
Niederschrift auch im Bürgerinformationssystem im Internet für den allgemeinen Zugriff 
bereitgestellt werden. Ein Hinweis  zur Bereitstellung wird im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Fronhausen veröffentlicht. 
	
Viele	Grüße	

	
Martin	Wenz	–	Fraktionsvorsitzender	
(Im	Namen	der	Fraktion)	

Initiative	Fronhausen	Kantstr.	7	35112	Fronhausen	
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